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Der Amtsausschuss des Amtes Britz-Chorin-Oderberg hat aufgrund der 
§§ 4 und 28 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 140 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg vom 18. De zember 2007 {GVBI. I/07, 
Nr. 19, S. 286), die zuletzt durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBI. I/14, 
Nr. 32, S. 23) geändert worden ist, mit Beschluss vom 07. April 2016 folgen-
de Hauptsatzung erlassen:

§ 1 
Name, Sitz, Mitgliedsgemeinden

(1) Das Amt führt den Namen  »Britz-Chorin-Oderberg«.
(2) Mitgliedsgemeinden sind die Gemeinde Britz, die Gemeinde Chorin 

mit den Ortsteilen Brodowin, Chorin, Golzow, Neuehütte, Sandkrug, 
Senftenhütte und Serwest, die Gemeinde Hohenfinow, die Gemein de 
Liepe, die Gemeinde Lunow-Stolzenhagen mit den Ortsteilen Lunow 
und Stolzenhagen, die Gemeinde Niederfinow, die Stadt Oderberg und 
die Gemeinde Parsteinsee mit den Ortsteilen Lüdersdorf und Parstein.

(3)  Sitz des Amtes ist die Gemeinde Britz.

§ 2 
Dienstsiegel

Das Amt führt ein Dienstsiegel. Es zeigt in der Mitte den brandenburgischen 
Adler. Die obere Umschrift lautet »AMT BRITZ-CHORIN-ODERBERG«. Die 
unte re Umschrift lautet »LANDKREIS BARNIM«. Oberhalb des Wappens 
befindet sich eine Ziffer. Das Siegel mit der Ziffer 1 trägt zusätzlich noch 
eine zweite obere Umschrift »Amtsdirektor«.

§ 3
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf 

oder anderer Tätigkeit
(1)  Amtsausschussmitglieder teilen dem Vorsitzen den des Amtsausschus-

ses innerhalb von vier Wo chen nach der konstituierenden Sitzung des 
Amtsaus schusses beziehungsweise im Falle einer Berufung als Ersatz-
person für ein Amtsausschussmitglied nach Annahme der Wahl schrift-
lich ihren ausgeübten Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtli-
che Tätigkeiten mit, soweit dies für die Ausübung der Mitglied schaft 
im Amtsausschuss von Bedeutung sein kann. Anzugeben sind:
1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitgebers beziehungswei-

se Dienstherrn und der Art der Be schäftigung oder Tätigkeit. Bei 
mehreren ausge übten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit 
anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleichar-
tigen Organ einer juristischen Per son mit Sitz oder Tätigkeits-
schwerpunkt im Amt Britz-Chorin-Oderberg.

(2)  Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist dem Vorsit-
zenden des Amtsausschus ses innerhalb von vier Wochen nach ihrem 
Eintritt schriftlich mitzuteilen.

§ 4 
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung des Amtsausschusses wer-
den spätestens sieben Tage vor der Sitzung nach § 10 Absatz 5 dieser 
Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht.

(2) Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, 
wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzel ner es erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden 
Gruppen von Angelegenheiten der Fall:
1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten
2. Grundstücksgeschäfte und Vergaben
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzel ner

Hauptsatzung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg  
vom 08. April 2016

§ 5 
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

(1)  In wichtigen Angelegenheiten des Amtes un terrichtet und beteiligt das 
Amt die Einwohner der amtsangehörigen Gemeinden durch
1. eine Berichterstattung des Amtsdirektors im öffentlichen Teil der 

Sitzungen des Amtsausschusses
2. die Durchführung von Einwohnerfragestunden im öffentlichen Teil 

von Sitzungen des Amtsausschusses
3.  die Durchführung von Einwohnerversammlungen

(2) Über eine Berichterstattung entscheidet der Amtsdirektor nach pflicht-
gemäßem Ermessen.

(3) Im Rahmen der Einwohnerfragestunde haben Einwohner der amtsange-
hörigen Gemeinden das Recht, sich in Angelegenheiten des Amtes mit 
Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden an den Amtsausschuss oder 
den Amtsdirektor zu wenden. Kann darauf innerhalb der Einwohnerfra-
gestunde nicht abschließend reagiert werden, ist der Einwohner inner-
halb von vier Wochen über die Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hin-
weisen oder Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich, erhält 
er einen Zwischenbescheid. Die Dauer der Redezeit je Einwohner soll 
drei Minuten, die Dauer der Einwohnerfragestun de dreißig Minuten 
nicht überschreiten.

(4) Über die Durchführung von Einwohnerversammlungen entscheidet 
der Amtsausschuss. Der Amtsdirektor beruft unter Angabe der Tages-
ordnung und ggf. des Gebietes, auf das die Einwohnerversammlung 
begrenzt ist, die Einwohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt 
durch öffentliche Bekanntmachung entsprechend den Vorschriften für 
die Be kanntmachung der Sitzungen des Amtsausschusses.

 Der Amtsdirektor oder ein von ihm Beauftragter leitet die Einwohner-
versammlung. Alle Einwohner haben Rede- und Stimmrecht. Über den 
Versammlungsverlauf ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Sit-
zungsleiter zu unterzeichnen ist. Sie ist dem Amtsdirektor und dem 
Amtsausschuss zuzuleiten.

(5) Die Einwohnerschaft kann schriftlich die Durchführung einer Einwoh-
nerversammlung unter Bezeichnung der Angelegenheit beantragen. 
Der Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, die in den letzten zwölf 
Monaten nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerversammlung wa-
ren. Er muss mindestens von fünf vom Hundert der Einwohner des Am-
tes unterschrieben sein.

§ 6
Ausschluss der Briefabstimmung bei Bürgerentscheiden

Abweichend von §15 Absatz 6 Satz 1 BbgKVerf wird für die Durchführung 
eines Bürgerentscheides im Sinne von § 15 BbgKVerf die Möglichkeit der 
Briefab stimmung ausgeschlossen.

§ 7 
Geschäfte der laufenden Verwaltung

(1)  Der Amtsdirektor führt die Geschäfte der lau fenden Verwaltung des 
Amtes. Als Geschäft der lau fenden Verwaltung gelten insbesondere
1. die Vergabe von Aufträgen entsprechend der im Haushalt einge-

stellten Mittel bis zu einem Wert von 10.000 Euro,
2. die Stundung und Niederschlagung von Forderungen des Amtes bei 

Beträgen bis 5.000 Euro,
3. der Erlass von Forderungen des Amtes bei Beträ gen bis 500 Euro,
4. der Abschluss sowie die Änderung und Aufhebung von Grund-

stücks- und Vermögensgeschäften, sofern der Wert, bei Mietver-
trägen die jährliche Miete, 5.000 Euro nicht überschreitet sowie

5. der Abschluss von Vergleichen, sofern der Streitwert 5.000 Euro 
nicht überschreitet.
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(2)  Bei Überschreitung der in Absatz 1 Nummer 1 genannten Wert-
grenze, ist dem Amtsausschuss zur beabsichtigten Vergabe ein Be-
schlussvorschlag mit allen entscheidungsrelevanten Fakten und den 
vor aussichtlichen finanziellen Auswirkungen vorzulegen. Mit der 
Beschlussfassung wird der Amtsdirektor er mächtigt, das Vergabe-
verfahren durchzuführen und den Zuschlag zu erteilen. Der begrün-
dete Vergabe vermerk ist dem Amtsausschuss in der auf die Verga-
beentscheidung folgenden Sitzung vorzulegen.

§ 8 
Personalentscheidungen

(1) Der Amtsausschuss entscheidet auf Vorschlag des Amtsdirektors über 
die Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern ab der Entgeltgrup-
pe 10 des TVöD-VKA und ab der Entgeltgruppe S 9 des TVöD-SuE.

(2) Der Amtsausschuss entscheidet weiterhin auf Vorschlag des Amts-
direktors über das Ergebnis des Bewerberauswahlverfahrens bei der 
Begründung ei nes Beamtenverhältnisses und über
1. die Beförderung ab Besoldungsgruppe A 12 sowie
2. die Verleihung eines Amtes einer Laufbahn des höheren Dienstes 

beim Wechsel der Laufbahn gruppe.

§ 9
Sozialbeirat

(1)  Der Amtsausschuss richtet für die Vertretung der Interessen von Ein-
wohnern ab dem 65. Lebens jahr (Senioren), Schwerbehinderten, Kin-
dern und Ju gendlichen bis zum 18. Lebensjahr einen Beirat ein. Der 
Beirat führt die Bezeichnung »Sozialbeirat des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg«. Der Sozialbeirat be steht aus zwanzig Mitgliedern. Mitglie-
der des Sozial beirats sind Vertreter aus den im Amtsbereich wirken den 
Interessengruppen und Bürger mit besonderen Erfahrungen und Kennt-
nissen oder aufgrund beson deren Engagements:
1. je ein Vertreter eines jeden Ortsteiles (§ 1 Absatz 2 dieser Satzung) 

für Interessen der Senioren
2. zwei Vertreter für die Interessen der Schwerbehin derten
3. zwei Vertreter für die Interessen der Kinder und Jugendlichen

(2) Die Mitglieder des Beirates, die Einwohner der amtsangehörigen Ge-
meinden sein müssen, werden vom Amtsausschuss für die Dauer der 
Wahlperiode des Amtsausschusses benannt. Sie sind ehrenamtlich tä-
tig und erhalten eine Aufwandsentschädigung. Vorschlagsberechtigt 
sind die Gemeindevertretungen sowie Organisationen, Vereine und In-
teressengruppen, zu deren Aufgaben die Unterstützung und Vertretung 
der in Absatz 1 genannten Personengruppen gehören. Vorschläge sind 
an den Vorsitzenden des Amtsausschusses zu richten.

(3) Der Sozialbeirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende vertritt den Beirat ge-
genüber den Organen des Amtes. Der Amtsdirektor, von ihm beauf-
tragte Personen und die Amtsausschussmitglieder haben im Beirat ein 
aktives Teilnahmerecht.

§ 10
Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, erfolgen öf-

fentliche Bekanntmachungen des Amtes Britz-Chorin-Oderberg, die 
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichung des 
vollen Wortlautes im »Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg«. 
Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene ortsübliche 
Bekanntmachungen und die Beschlüsse des Amtsausschusses.

(3) In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf eine aufsichtsbe-
hördliche Genehmigung unter Angabe der genehmigenden Behörde 
und des Datums hinzuweisen.

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder 
eines sonstigen Schriftstücks, so kann die öffentliche Bekanntmachung 

dieser Teile in der Form des Absatz 2 dadurch ersetzt werden, dass 
sie im Rathaus des Amtes Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 
16230 Britz, zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprech-
zeiten ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekannt-
machung wird vom Amtsdirektor ange ordnet. Die Anordnung muss die 
genauen Angaben über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist 
zusammen mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröf fentlichen. Die Dauer 
der Auslegung beträgt vierzehn Tage. Beginn und Ende der Auslegung 
sind aktenkun dig zu machen.

(5)  Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Amtsausschusses und seiner Ausschüsse in den nachfol-
genden Be kanntmachungskästen öffentlich bekannt gemacht:

Gemeinde Britz 
 Eberswalder Straße 94 a 
 Eisenwerkstraße 11

Gemeinde Chorin
 Ortsteil Brodowin

 Anger, gegenüber Brodowiner Dorfstraße 19
 Ortsteil Chorin

 Mittelreihe 7
 Ortsteil Golzow

 Bushaltestelle, gegenüber Postberg 12
 Ortsteil Neuehütte

 Bürgerhaus, Waldstraße 31 a
 Ortsteil Sandkrug

 Angermünder Straße 36
 Ortsteil Senftenhütte

 Ärmel 14
 Ortsteil Serwesst

 Buswendeschleife, neben Serwester Dorfstraße 15

Gemeinde Hohenfinow
 Am Anger 33 (Querhaus)
 Mühlenweg 1
 Karlswerk 5

Gemeinde Liepe   
 Karl-Liebknecht-Straße 1, Nebengebäude

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen
 Ortsteil Lunow

 Lüdersdorfer Straße, vor dem Feuerwehrgebäude
 Ortsteil Stolzenhagen   

 Buswendeschleife Elsengrund

Gemeinde Niederfinow 
 Choriner Straße 1

Stadt Oderberg
 Markt, Berliner Straße 89 
 Am Friedenshain 31 
 Neuendorf 23

Gemeinde Parsteinsee 
 Ortsteil Lüdersdorf 

 Dorfstraße 50
 Ortsteil Parstein

 Angermünder Straße 11

 Die Schriftstücke sind sechs volle Tage vor dem Sitzungstag auszuhän-
gen, den Tag des Anschlages nicht mitgerechnet. Die Abnahme darf 
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frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der Tag des Anschla ges 
ist beim Anschlag, der Tag der Abnahme nach der Abnahme auf dem 
ausgehängten Schriftstuck durch die Unterschrift des jeweiligen Be-
diensteten zu ver merken.

(6)  Die Bekanntmachung von sonstigen ortsrecht lichen Vorschriften er-
folgt ebenfalls abweichend von Absatz 2 in den in Absatz 5 benannten 
Bekanntma chungskästen. Die Bekanntmachung ist in diesen Fäl len 
mit Ablauf einer vierzehntägigen Aushangfrist be wirkt. Der Tag des 
Anschlages und der Abnahme zäh len nicht mit. Der Tag des Anschla-
ges ist beim An schlag, der Tag der Abnahme nach der Abnahme auf 
dem ausgehängten Schriftstück durch die Unterschrift des jeweiligen 
Bediensteten zu vermerken.

§ 11 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffent lichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg 
vom 05. April 2013 außer Kraft.

Britz, den 08. April 2016

Jörg Matthes 
Amtsdirektor

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg hat aufgrund des 
§ 142 des Bauge setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBI. I, S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I, S. 1722) geändert worden ist in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I/07, Nr. 19, 
S. 286), die zuletzt durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32, 
S. 23) geändert worden ist, mit Beschluss vom 18. November 2015 folgende 
Satzung erlassen:

§ 1
Räumlicher Gestaltungsbereich

sowie Zweck der Festlegung des Sanierungsgebietes
(1) Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche 

Missstände vor. Diese sollen durch städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen behoben werden. Das Gebiet wird hier mit förmlich als Sanie-
rungsgebiet festgelegt und erhält die Bezeichnung »Stadtkern Oder-
berg«.

(2) Die Grenze des Sanierungsgebietes verläuft wie folgt:

 Im Norden:
– beginnend nördliche Seite Flurstück 78 bis Schwedter Straße

 Im Osten:
– östliche Seite des Gehweges Schwedter Straße bis teilweise Flur-

stück 109/3
– weiterführend in westlicher Richtung bis Flurstück 114/3
– östliche Grenze Flurstück 114/3 bis teilweise Flurstück 124/2
– weiterführend in östliche Richtung bis östliche Seite des Gehweges 

Schwedter Straße
– östliche Seite des Gehweges Schwedter Straße bis teilweise Flur-

stück 146/4
– weiterführend in östliche Richtung bis teilweise Flurstück 559
– weiterführend in südliche Richtung bis Flurstück 245
– nördliche Grenze Flurstück 245
– östliche Grenze des Flurstückes 245 bis nördliche Grenze Flurstück 

572
– nördliche Grenze des Flurstück 572 bis teilweise Flurstück 299
– weiterführend in südliche Richtung bis Bardin
– nördliche Grenze Bardin bis Flurstück 484
– weiterführend entlang der östlichen Grenze des Flurstücks 488 bis 

etwa Mitte des Flurstücks 487
– weiterführend in östliche Richtung bis Flurstück 360, Flurstück 360 

teilweise im Sanierungsgebiet liegend

Satzung über die förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes »Stadtkern Oderberg«  
der Stadt Oderberg vom 11. April 2016

– weiterführend in südliche Richtung bis südliche Grenze Gartenstra-
ße

– südliche Grenze Gartenstraße bis Flurstück 380
– östliche Grenze Flurstück 380
– nördliche Grenze des Flurstücks 383 bis östliche Grenze Flurstück 

(Anliegergrundstück Puschkin-Ufer, teilweise anteilige Grund-
stücksflächen)

– weiterführend in südliche Richtung bis zur Havel-Oder-Wasserstra-
ße

 Im Süden:
– nördliche Seite der Havel-Oder-Wasserstraße bis teilweise Flur-

stück 487 (Berliner Straße)

 Im Westen:
– weiterführend in nördliche Richtung bis teilweise Flurstück 474
– weiterführend in östliche Richtung durch diverse Flurstücke (Anlie-

gergrundstocke Berliner Straße, anteilige Grundstücksflächen) bis 
östliche Flurstücksgrenze Flurstück 214

– weiterführend in südliche Richtung nördliche Flurstücksgrenze 213
– weiterführend in östliche Richtung bis Flurstücksgrenze 204 (antei-

lige Grundstücksgrenzen)
– weiterführend in nördliche Richtung bis nördliche Grenze teilweise 

Flurstück 202
– weiterführend in nordöstliche  Richtung bis östliche Grenze Flur-

stück 199
– weiterführend in nördliche Richtung teilweise Flurstück 199
– weiterführend in nordöstliche Richtung bis östliche Grenze Flur-

stück 188 (anteilige Grundstücksflächen)
– weiterführend in nördliche Richtung nördlich bis Flurstücksgrenze 

101 (anteilige Grundstücksflächen)
– weiterführend in nordöstliche Richtung bis teilweise Flurstück 76 

(anteilige Grundstücksfläche)
– weiterführend in südöstliche Richtung bis Flurstücksgrenze 78

 Ein Lageplan (Anlage 1) im Maßstab 1:1.000 des öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur Jan Riesebeck vom 28. Oktober 2015 in dem 
der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsge bietes durch eine Um-
grenzungslinie dargestellt ist, ist Bestandteil der Satzung und als An-
lage 1 beigefügt. Aus dem Lageplan ergibt sich die rechtsverbindliche 
Abgrenzung des Sanierungs gebiets. Bei Zweifeln an der Einbeziehung 
von Grundstücken oder Grundstücksteilen ist die Innenkante der im 
Lageplan eingezeichneten Linie maßgeblich.
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(3) Die im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke sind in der Anlage 2 
nach Flur, Flurstück und Flurstücksgröße aufgeführt.

(4) Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil die ser Satzung.

§ 2 
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren unter Anwen-
dung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 
BauGB durchgeführt.

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 02. Juni 1998 in Kraft.

Britz, den 11. April 2016

Jörg Matthes 
Amtsdirektor

I. Im Satzungsgebiet gelten folgende sanie rungsrechtliche Vor-
schriften:

1. Gemäß § 143 Absatz 1 Satz 3 BauGB wird auf die Anwendung des 3. 
Abschnitts »Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften« hingewie-
sen (§§ 152 bis 156a BauGB), unter anderem: die Bemessung von Aus-
gleichs  und Entschädigungsleistungen, Kaufpreis, Umlegung (§ 153), 
den Ausgleichsbetrag des Eigentümers (§ 154) sowie die Anrechnung 
auf den Ausgleichsbetrag und das Absehen vom Ausgleichsbetrag 
(§ 155).

2. Gemäß § 144 BauGB unterliegen alle für die Sanierung relevanten tat-
sächlichen und rechtlichen Vorgänge im Zusammenhang mit Grundstü-
cken der besonderen Genehmigungspflicht. Dies gilt insbesondere für:
– die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung oder Beseitigung 

baulicher Anlagen und wertsteigernde Veränderungen an Grund-
stücken

– die Teilung, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken
 Die Genehmigung ist im Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 

11, 16230 Britz zu beantragen.
3. Der Stadt steht gemäß § 24 Absatz 1 Nummer 3 BauGB ein gesetzli-

ches Vorkaufsrecht zu.

II. Geltendmachung von Verfahrens- und Formfehlern:
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden unbe achtlich:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

Hinweise zur Sanierungssatzung:

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kom-
munalverfassung oder auf Grund der Kommunalverfassung erlassenen 
Verfahrens- und Formvorschriften über das Zu standekommen der Satzung 
ist ebenfalls unbe achtlich, sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

III.
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets »Stadt-
kern Oderberg« kann einschließlich der zur Satzung gehörenden Anlagen 1 
und 2 im Dienstgebäude des Amtes Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz, Raum 1.24, von jedermann während der öffentlichen 
Sprechzeiten eingesehen werden. Auf Verlangen wird Auskunft über den 
Inhalt der Satzung erteilt.

Britz, den 11. April 2016

Jörg Matthes 
Amtsdirektor

Ersatzbekanntmachung

Die Anlage 1 der Satzung über die förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes »Stadt kern Oderberg« der Stadt Oderberg wird im Wege der Ersatzbe-
kanntmachung bekannt ge macht. Sie kann von jedermann auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeiten im Dienst gebäude des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.24, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz

Dienstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Donnerstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

eingesehen werden.

Britz, den 11.04.2016

Jörg Matthes 
Amtsdirektor
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Britz, 11. April 2016

Jörg Matthes
Amtsdirektor
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Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: BR-015/2016: Leistungen des Baubetriebshofes für 
das Jahr 2016
Die Gemeindevertretung Britz beschließt die Prioritätenliste für das Jahr 
2016. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-017/2016: Wahl eines Stellvertreters für den 
Amtsausschuss
Die Gemeindevertretung Britz wählt folgenden Stellvertreter in den Amts-
ausschuss:

Herr Egbert Möhring.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-022/2016: Stellenplan der Gemeinde Britz für das 
Haushaltsjahr 2016 
Die Gemeindevertretung Britz beschließt den in der Anlage zur Beschluss-
vorlage befindlichen Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-023/2016:  Ausführung und weitere Umsetzung 
des Neubaus der Kindertagesstätte Britz
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Britz beschließt, 
1.  den Neubau der Kindertagesstätte Britz entsprechend der vom Pla-

nungsbüro „Angelis & Partner Architekten GbR“ vorgestellten Ausfüh-
rungsplanung zu errichten.

2.  Die Ausführungsplanung des Objektplaners (Stand 4.3.16), des 
TGA-Fachplaners – Elektro (Stand 8.1.16), des TGA-Fachplaners - HLS 
(Stand 28.1), die Bemusterungsliste sowie der Bemusterungskatalog 
vom 4.3.16 sind Grundlage und Bestandteil dieses Beschlusses.

3.  Das Planungsbüro „Angelis & Partner Architekten GbR“ wird mit der 
Umsetzung der nächsten Planungsschritte (LP 6 und 7) gemäß des Ge-
neralplanervertrags vom 22./29.12.2014 beauftragt. 

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-024/2016: Errichtung eines Spiel- und Bolzplatzes
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Britz beschließt die Errichtung eines 
Spiel- und Bolzplatzes auf dem Grundstück Ragöser Straße / Ecke Kiefern-
weg (Gemarkung Britz, Flur 3, Flurstück 748) auf Grundlage der vorliegenden 
Konzeption und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
Die Planungsleistungen (bis LP 8) für den Bau des Spiel- und Bolzplatzes 
werden auf Grundlage eines Stufenvertrages an das Planungsbüro Land-
schaftsarchitektur Udo Jobst, Dunckerstraße 59b, 10437 Berlin gemäß der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vergeben.

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Britz vom 21.03.2016

Die Verwaltung wird ermächtigt, alle weiteren, im Zuge der Planungspha-
sen erforderlichen Leistungen (z.B. Vermessung, Baugrunduntersuchung 
usw.) ohne gesonderten Beschluss zu beauftragen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-027/2016: Antrag auf Abweichung von der Gestal-
tungssatzung der Gemeinde Britz
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Britz stimmt dem Antrag auf Abwei-
chung von den  Festsetzungen der Gestaltungssatzung der Gemeinde Britz 
im Zuge der geplanten Bebauung des Grundstückes Eberswalder Straße 
49 (Flur 3, Flurstück 467/2) mit einem Einfamilienwohnhaus mit Doppel-
garage zu. Das Wohnhaus kann mit einem 22° geneigtem Walmdach mit 
dunklen (anthrazitfarbenen) Dachsteinen und einem Dachüberstand von 60 
cm sowie die Doppelgarage mit einem Flachdach und umlaufender Attika 
geplant werden.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-029/2016: Stellenplan der Gemeinde Britz für das 
Haushaltsjahr 2016 
Die Gemeindevertretung Britz beschließt die geprüfte Eröffnungsbilanz der 
Gemeinde Britz zum 01.01.2011 mit einem Bilanzvolumen von 7.826.727,45 
EUR im Aktiva und Passiva.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: BR-053/2015: Verkauf einer ca. 200 m² großen Teilflä-
che aus dem Flurstück 608/0.0 der Flur 3, Gemarkung Britz
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-025/2016: Antrag auf Gewährung einer Zahlungs-
erleichterung
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-028/2016: Verkauf einer ca. 84 m² großen Teilflä-
che aus dem Flurstück 608/0.0 der Flur 3, Gemarkung Britz 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: BR-030/2016: Abschluss eines Erbbaurechtsvertra-
ges – Gemarkung Britz, Flur 3, Flurstück 374/6, ca. 669
– Beschluss angenommen

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: HO-002/2016: Freigabe für den Verkauf eines ausge-
sonderten Feuerwehrfahrzeuges
Die Gemeindevertretung Hohenfinow beschließt die Veräußerung des au-
ßer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeuges „Tanklöschfahrzeug (TLF 16), 
Baujahr 1980“.
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow vom 18.02.2016

Beschluss-Nr.: HO-003/2016: Leistungsvertrag über die Jugendför-
derung mit dem Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ab 01.01.2016
Die Gemeindevertretung Hohenfinow beschließt die Weiterführung der 
Aufgabenerfüllung der Jugendförderung in der Gemeinde Hohenfinow ab 
01.01.2016 auf der Grundlage des Leistungsvertrages zwischen der Gemein-
de Hohenfinow und dem Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. als Träger.
Vorsaussetzung für die Umsetzung des Beschlusses bildet der Beschluss 
des Amtsausschusses über die vertragliche Weiterführung der Jugendkoor-
dination und der Jugendförderung ab 01.01.2016.



15

— Amtliche Bekanntmachungen —

29. April 2016  Nr. 4 Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg

Sollten sich relevante Änderungen aus den Vertragsgesprächen mit dem 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ergeben, sind diese vor Vertragsunterzeichnung 
mit der Gemeindevertretung abzustimmen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: HO-006/2016: Verwendung finanzieller Mittel der 
Wohnungsverwaltung Hohenfinow im Haushaltsjahr 2016
Die Gemeinde Hohenfinow beschließt aus den Mitteln der kommunalen 
Wohnungsverwaltung 50.000 EUR für folgende Vorhaben einzusetzen:
1.  Mindestens 40.000 EUR für die Instandsetzung der Friedhofs-

mauer
2.  weitere Vorhaben werden später definiert
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: HO-008/2016: Grundsatzentscheidung zur Errichtung 
eines P&R-Stellplatzes am Bahnhof Niederfinow
Die Gemeinde Hohenfinow beschließt grundsätzlich, die Errichtung eines 

P&R-Stellplatzes für PKW und Fahrräder am Standort Bahnhof Niederfinow, 
einschließlich der Zuwegung bis zur „Zugbrücke“ (Gemarkungsgrenze Nie-
derfinow) parallel zur Landesstraße L29. Die amtierende Amtsdirektorin 
wird beauftragt, alle weiteren Schritte für die Umsetzung des Beschlusses 
zu veranlassen.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: HO-005/2016: Erwerb einer Grundstücksteilfläche 
„Am Bahnhof“ – Gemarkung Hohenfinow, Flur 1, Flurstück 421 tlw., 
ca. 951 m²
Die Gemeindevertretung Hohenfinow beschließt, eine ca. 951 m² große 
Teilfläche aus dem Flurstück 421 der Flur 1, Gemarkung Hohenfinow zu er-
werben.
– Beschluss angenommen

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-005/2016: Beanstandung Aufwandsentschädi-
gungssatzung
Die Gemeindevertretung Liepe beschließt, den Landkreis Barnim um Termi-
naufschub zu bitten und beauftragt gleichzeitig die Verwaltung zur nächs-
ten Sitzung der Gemeindevertretung eine Aufhebungssatzung als Beschluss 
vorzulegen.
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung findet am 03.05.2016 statt.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LI-006/2016: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
– Vergabe von Planungsleistungen
Die Gemeindevertretung Liepe beschließt:
1.  Die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der för-

derfähigen Kosten.

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe vom 05.04.2016

2.  Die Beauftragung des Planungsbüros Ingenieurbüro Ziesche, Bucher 
Chaussee 1, 16341 Panketal.

3.  Den Eigenanteil in Höhe von 8.744,45 € in den Haushalt 2016 einzu-
stellen.

– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-007/2016: Übertragung einer Verkehrsfläche der L 
29 an den Straßenbaulasträger – Gemarkung Liepe, Flur 1, Flurstück 
601
Die Gemeindevertretung Liepe beschließt, die Verkehrsfläche an den Stra-
ßenbaulastträger zu übertragen.
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung eines Beschlusses 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg vom 18.11.2015

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: OD-059/2015: Sanierungssatzung „Stadtkern Oderberg“
1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg beschließt die in der Anlage beigefügte Satzung der Stadt Oderberg über die förmliche Fest-

legung des Sanierungsgebiets „Stadtkern Oderberg“.
2. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. Hierbei ist auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB sowie die §§ 214, 215 BauGB und die Vor-

schriften über die  Verletzung landesrechtlicher Verfahrens- oder Formvorschriften hinzuweisen. Die Anlage „Lageplan“ der Sanierungssatzung wird 
im Wege der Ersatzbekanntmachung bekannt gemacht.

– Beschluss angenommen

Der Beschluss wurde am 04. März 2016 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Barnim genehmigt.
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§ 1
(1) Gemäß § 6 der Satzung des GEDO finden die Gewässerschauen des 

GEDO für das Jahr 2016 in der Zeit vom 11. April bis 20. Mai 2016 statt.
(2) Die Gewässerschauen finden in den jeweiligen Schaubezirken statt, die 

der Gebietsgröße der Wahlbezirke des Verbandes entsprechen.
(3) Die zu bildenden Schaukommissionen besichtigen Gewässer und was-

serwirtschaftliche Anlagen, die sich gesetzlich oder vertraglich in der 
Unterhaltungspflicht des Verbandes befinden.

 (4) Die Gewässerschauen werden für die Schaubezirke durch einen vom Ge-
wässer- und Deichverband Oderbruch zu benennenden Leiter der Schau-
kommission geleitet.

(5) Der Leiter der Schau ist für die terminliche Koordinierung und Durchfüh-
rung verantwortlich.

§ 2
(1)  Die Städte und Gemeinden entscheiden eigenständig über die Benen-

nung ihrer Beauftragten.
(2) Es ist ausdrücklich erwünscht, das interessierte Bürger aus den jeweili-

gen Schaubezirken von der Möglichkeit der Teilnahme an den Gewässer-
schauen Gebrauch machen.

(3) Die Termine sind in den betreffenden Gemeinden in ortsüblicher Art und 
Weise durch die Bürgermeister (Ortszeitung, Amtsblatt) bekanntzugeben.

§ 3
(1) Aufgabe der Schaukommission und der an der Gewässerschau teilneh-

menden Bürger ist es, u.a. die Gewässer und wasserwirtschaftlichen An-
lagen des Verbandsgebietes unter Berücksichtigung folgender Schwer-
punkte zu beurteilen:
• Zustand der Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen unter 

Berücksichtigung der hydraulischen und bautechnischen Anforde-
rungen,

• Stand der Abarbeitung von Auflagen und Festlegungen aus den vor-
angegangenen Gewässerschauen,

• notwendige zusätzliche Pflege- und Instandsetzungsarbeiten außer-
halb der im Unterhaltungsplan des Vorjahres enthaltenen Leistungs-
termine,

• Klärung von Ursachen sowie Verantwortlichkeiten bei unzulässigen 
Verunreinigungen von Gewässern.

SCHAUORDNUNG zur Durchführung der Gewässerschau für die Gewässer  
und wasserwirtschaftlichen Anlagen im Verbandsgebiet des Gewässer- und  

Deichverbandes Oderbruch (GEDO) für das Jahr 2016

(2) Über den Verlauf und das Ergebnis der Gewässerschauen in den jewei-
ligen Schaubezirken ist ein Auswertungs- und Festlegungsprotokoll zu 
fertigen.

(3) Das Landesamt für Umwelt sowie die unteren Naturschutzbehörden und 
die unteren Wasserbehörden der betreffenden Landkreise werden über 
den terminlichen Ablauf informiert.

Jörg Schromm   Martin Porath
Verbandsvorsteher GEDO Geschäftsführer GEDO

Gewässerschau 2016

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Am Freitag, 27.05.2016 um 18.00 Uhr in der Gaststätte „Nieder-Oder-
bruch“ in Niederfinow, Hebewerkstraße 72. Alle Eigentümer bejag-
barer Flächen (Jagdgenossen) des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Nie-
derfinow und die Jäger der Pächtergesellschaft sind herzlich eingeladen!
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der fristgemäßen Ladung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Finanzbericht und Ergebnis der Finanzprüfung
5. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über die Entlastung des Kassenführers
7. Beschluss über den Haushalt 2016/17
8. Beschluss über den Reinertrag des Geschäftsjahres 2015/16

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Niederfinow

9. Bericht der bisherigen Jagdpächtergesellschaft
10. Stellungnahme der Landwirte und Diskussion der Jagdgenossen 
11. Wahl des Vorstandes
12. Sonstiges
13. Schlusswort und Auszahlung des Reinertrages
14. Ab ca. 20.00 Uhr Essen als Dank an die alten Jagdpächter
Vollmachten sind nur in schriftlicher Form zu erteilen und dem Jagdvorste-
her vor Beginn der Versammlung vorzulegen. Erbengemeinschaften haben 
einen Bevollmächtigten schriftlich zu benennen und können ihr Stimmrecht 
nur einheitlich ausüben. 
Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der er-
scheinenden Jagdgenossen.
Niederfinow, den 04.04.2015 Werner Klockow
 Jagdvorsteher


